
INHALTSVERZEICHNIS: 
11   Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

12   Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 der Verwal-
tungsgemeinschaft Ellingen 

13   Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024 

Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 

11   Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 

Wesentliche Änderung einer Anlage nach Ziffer 1.2.2.2 V des An-
hangs 1 zur 4. BImSchV (Biogasanlage) durch Errichtung und 
Betrieb eines 3. BHKWs, Erhöhung der Gesamtfeuerungslei-
stung, Errichtung und Betrieb von zwei Notkühlern und einer 
Gasreinigung, Nachrüstung der bestehenden BHKWs mit SCR-
Katalysatoren, Aufstellung eines AdBlue-Tanks, Umnutzung 
Garage/Technikgebäude wegen Aufstellung AdBlue-Tank und 
Errichtung eines 2. BHKW-Raums, Umnutzung Zündöllager in 
Garage/Technikgebäude zu Werkstatt und Lagerraum für Ad-
Blue, Errichtung und Betrieb einer Pumpe inkl. Pumpenhaus, 
Errichtung und Betrieb eines Separators, Rückbau von RME-
Tanks sowie Umnutzung eines RME-Tanks zu Altöltank;  
Antragsteller/Anlagenbetreiber: Zäh Energie GmbH & Co. KG, 
Holzinger Hauptstraße 100, 91781 Weißenburg i. Bay.;  
Bekanntmachung des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhau-
sen vom 10.01.2024, Az. 43-824-23/045; 
Die Zäh Energie GmbH & Co. KG hat die Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 16 BImSchG für die 
Umsetzung der o. g. Maßnahmen an der immissionsschutzrecht-
lich genehmigten Biogasanlage auf den Grundstücken Flur-Nrn. 
523 u. a., Gemarkung Holzingen, beantragt.  
Die Errichtung und der Betrieb der Anlage unterliegen gemäß  
§ 1 Abs. 2 der 9. Bundes-Immissionsschutzverordnung in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 2 UVPG und Ziffer 1.2.2.2 der Anlage 1 zum 
UVPG der standortbezogenen Vorprüfungspflicht.  
Die nach den maßgeblichen Kriterien der Anlage 3 zum UVPG 
durchgeführte Vorprüfung unter Beteiligung der relevanten 
Fachbehörden hat ergeben, dass aufgrund der Merkmale des 
Vorhabens (Erweiterung der Biogasanlage durch o. g. Maßnah-
men) und des Standortes (keine Schutzgebiete nach dem Bun-
des-Naturschutzgesetz und des Wasserhaushaltsgesetzes oder 
Denkmäler betroffen) keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind und das beantragte Vorhaben 
damit keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG öffent-
lich bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selbstständig 
anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). 
Weitere Auskünfte und Informationen zu dem Vorhaben können 
beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Sachgebiet 43, 
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des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen 
und der Großen Kreisstadt Weißenburg i. Bay.
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Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
Sitz: 91781 Weißenburg i. Bay. - Bahnhofstraße 2 
Telefon: 09141/902 - 0 - Telefax: 09141/902 - 108  
E-Mail: poststelle.lra@landkreis-wug.de 
Internet: www.landkreis-wug.de 

Öffnungszeiten der Dienstgebäude: 
Montag - Donnerstag: 08.00 - 16.00 Uhr 
Freitag:                   08.00 - 12.00 Uhr 
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Natürlich besteht auch die 
Möglichkeit, einen Termin außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten zu 
vereinbaren. Im Bereich der Kfz-Zulassung und des Führerscheinwesens 
bitten wir immer um vorherige Terminvereinbarung.

Stadt Weißenburg i. Bay. 

Marktplatz 19 
Postfach 569 
Telefon: 0 91 41 / 9 07 - 0 
Telefax: 0 91 41 / 9 07 - 138 

 

Internet: www.weissenburg.de 
E-Mail: stadt@weissenburg.de

Öffnungszeiten 
im Einwohnermeldeamt: 

Montag von  8.00 - 12.00 Uhr 
und von 14.00 - 16.00 Uhr 

Dienstag von  8.00 - 16.00 Uhr 
durchgehend 

Mittwoch von  8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 

und von 14.00 - 17.00 Uhr 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr

Bahnhofstraße 2, 91781 Weißenburg i. Bay. oder unter der Tele-
fonnummer 09141/902-374 eingeholt werden. 

Weißenburg i. Bay., den 10.01.2024 
Marius Mauerer, Oberregierungsrat 

12   Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 der Verwal-
tungsgemeinschaft Ellingen 

Nachstehend wird, gemäß Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 VGemO i. V. 
m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, die 
Haushaltssatzung der 

Verwaltungsgemeinschaft Ellingen 
für das Haushaltsjahr 2024 amtlich bekanntgemacht. 
Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis  
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung in der Verwaltungsgemeinschaft Ellingen öffentlich zu-
gänglich. 
Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, als zuständige 
Aufsichtsbehörde, hat mit Schreiben vom 15.01.2024, Az. 20-
941-VG02 festgestellt, dass diese nicht zu beanstanden ist. 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Ellingen 2024 

(Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, Art. 41, 42 KommZG 
sowie Art. 63 ff GO erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Ellin-
gen folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.121.844,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 83.500,00 € 
ab. 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
1. Verwaltungsumlage: 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Fi-
nanzbedarfs (Umlagesoll) von Ausgaben im Verhaltungshaushalt 
2024 beträgt 850.864,00 € und wird nach der Einwohnerzahl auf 
die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft festgesetzt. Für die 
Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Ein-
wohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2023 auf 5.992 festge-
setzt. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 142,00 € 
festgesetzt. 



2. Investitionsumlage: 
Eine Investitionsumlage wird für das Jahr 2024 nicht festgesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushalts-
jahr 2024 auf 186.950,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Die Ausgaben der Gruppierungen 4000 – 4999 werden für gegen-
seitig deckungsfähig erklärt. 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

Ellingen, den 17.01.2024 
Verwaltungsgemeinschaft Ellingen 

Matthias Obernöder, Gemeinschaftsvorsitzender 

Andere Behörden 

13   Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024 

Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amts-
blatt 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Mit-
telfränkischen Amtsblatt Nr. 1 am 15. Januar 2024, S. 8 amtlich 
bekannt gemacht. 
Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der 
amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg bei 
der Stadt Nürnberg, Direktorium Bürgerservice, Digitales und 
Recht, Plobenhofstraße 1-9, 90403 Nürnberg während der allge-
meinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf.“ 


